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Vereinbarung

zwische n

dem Forstbetriebsverband Dottlenberg als Leistungserbringer

und

den Einwohnergemeinden des Forstbetriebsverbands Dottlenberg als
Leistungsbesteller

betreffend der Leistungen des Forstreviers zugunsten der Allgemeinheit

Der Forstbetriebsverband Dottlenberg, nachfolgend Verband genannt, und die
Einwohnergemeinden Arboldswil, Lampenberg, Liedertswil, Niederdorf,
Oberdorf und Titterten, nachfolgend Einwohnergemeinden genannt, schliessen
im Sinne des Waldgesetzes des Kantons Basel-Landschaft die nachfolgende
Vereinbarung im gemeinsamen Bestreben, den Wald als Erholungsraum und
mit seiner Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren für die Allgemeinheit zu
erha lten.

1. Leistungen
1.1.
Die im Verband zusam mengesch lossenen Waldeigentümer erbringen - in
Delegation an den Verband - Leistungen zu Gunsten der Allgemeinheit, die
gemäss den kantonalen Gesetzgebungen erforderlich sind, aber nicht mit der
wirtschaftlichen Nutzung des Waldes abgegolten werden.
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t.2.
Der Verband erbringt auf dem Waldgebiet der Einwohnergemeinde Leistungen,
welche nicht zwingend mit der Waldnutzung zusammenhängen und der
Allgemeinheit zugute kommen. Diese Leistungen sind in einem
Leistungskatalog, welcher dieser Vereinbarung als integrierter Bestandteil
beiliegt, definiert.

2. Abgeltung
2.t.
Die Einwohnergemeinde zahlt für die Leistungen gemäss Ziff. 1 für die
jährliche Abgeltung an den Verband gemäss Leistungskatalog

für die kommunal hoheitlichen Aufgaben:

sfr. --.45 pro Einwohner und Jahr
sfr. 4.O5 pro Hektare und Jahr

(Basis betriebsplanpflichtiger Wald)

für die Pauschalleistungen gemäss Leistungskatalog :

sfr. 3.05 pro Einwohner und Jahr
sfr. 28.20 pro Hektare und Jahr

( Basis betriebspla n pflichtiger Wald)

Die Beiträge für den ganzen Forstbetriebsverband Dottlenberg sind wie folgt:

für die kommuna! hoheitlichen Aufgaben: sfr.S'OO0.OO
fürdiePauschalleistungen gemässLeistungskatalog: sfr.35'OOO.OO

Die Zahlung erfolgt jährlich per 30. Juni. Stichtag für die Erhebung der
Einwohnerzahl ist jeweils der vorherige 30. September. Der Beitrag wird
jährlich gemäss Index der Konsumentenpreise angepasst.
(Basis Indexstand per 30. September 2008).
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3. Information
3.1.
Der Verband informiert jährlich die Einwohnergemeinde im Geschäftsbericht
über die erbrachten Leistungen.

4. Haftung
Bezüglich der Haftung gegenüber Drittpersonen aus der Bewirtschaftung des
Waldes und der Wege gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

5. Vertragsdauer, Anderungen und Kündigung
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Dauer, beginnend am 1. luli 2009
abgeschlossen. Die Leistungsvereinbarung wird alle 5 Jahre auf ihren Inhalt
und Finanzen überprüft. Die Kündigungsfrist beträgt für beide Seiten
18 Monate, Kündigungstermin ist jeweils der 30. Juni.

6. Genehmigungsvorbehalt
Diese Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch die Revierkommission des
Forstbetriebsverbands Dottlenberg und der Gemeindeversammlung aller
Einwohnergemeinden der Verbandsmitglieder.
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Leistungskatalog

Kommuna! hoheitliche Funktionen gemäss Waldgesetz

kWaG §19, §35b Grundbesitzer)
Kommunikation speziellen Massnahmen,
Medienarbeit
Bearbeitung von Anfragen/Reklamationen
Bevölkerung

Anlässe im Wald
kWaV §18

Veranstaltu
Koordinatio
Anlass

illigt
rolle

)n von

on Anl

sbewil
Kontr<

;ta ltu ngs
nation, k

der)nen aus 0e

rüfung,
nach dem

Gesuchsprü
rend und ne

ung:
: wäh

Untersützung der
Einwohnergemeinden
durch den Revierförster
KWaV §15

Koordination mit Jagd

Nichtforstliche Kleinbauten und Kleinanlagen sowie
Wegbauten im Wald: Anhörung des Revierförsters
durch die Einwohnergemeinde, Bauaufsicht und
Kontrolle
Beratung Gemeinderat
Signalisation von Waldwegen: Beratung und
Kontrolle
Radfahren und Reiten, Motorfahrzeugverkehr
Fahrbewilligung, etc.
Aufstellen/Unterhalt der Signalisation
Vorbeugen der Feuergefahr (inkl. Signalisation)

Mitwirkung bei Abschussplanung
Informationsveranstaltungen fü r Jäger
Mitwirkung bei Revierschatzungen
Bewilligung und Kontrolle von Jagdeinrichtungen

a

a

a

a

a

a

Dieser hier aufgesetzte Leistungskatalog, gemäss Waldgesetz, der kommunal hoheitlichen Funktionen ist nicht
abschliessend.

. Ausarbeitung Waldentwicklungsplan

. Betriebsplanung

. Vorgängige Koordinationsarbeit mit Dritten (Polizei,

Betriebsplanung

a

a

a

a
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gemäss Konzept und jährlichem Budgetvorschlag
Pauschalleistungen

Erholungsnutzung . Wege rasch räumen bei ausserordentlichen
Ereignissen

. Während Holzschlägen sind abends und am
Wochenende Strassen und Wege zu räumen

. Periodische Kontrolle und vorbeugende
Sicherheitsholzerei entlang von Wegen
(Dürrholz, Hängern, Steinschlagschutz,

und Anlagen
etc.)

Zusätzliche
Massnahmen zur

rSicherheit von Personen
und Sachwerten

a

a

Absperren von Wegen und Anlagen aus
Sicherheitsgründen (Holzschlägen, etc.)
Signalisation von Umleitungen
Kontrolle, dass während der Holzerei niemand in das
Gefahrengebiet eindringt (zusätzliches Personal! )
GEMASS EKAS-RICHTLINIE NR. 2134, Waldarbeiten,
3.2 11 und 12

. Abfälle im Wald: Wegräumung veranlassen resp.
durchführen, melden, kontrollieren

. Erhaltung und Pflege von ökologisch und kulturell
wertvollen Bäumen und Pflanzen

. Mehraufwand für Schlagräumung entlang von Wegen
und Anlagen

Waldbau

Mehraufwand aufgrund
von Anlagen

Mehraufwand durch
beiläufige Massnahmen

. Erschwerte Holzerei bedingt durch Anlagen für die
Erholung (Feuerstellen, Bänkli, Finnenbahn, Hütten,
etc.)

. Förderung der Strukturen- und Artenvielfalt im
Rahmen von Jungwaldpflege und Holzernte

Mehraufwand durch
spezaelle Massnahmen

. Einrichten und

. Pflanzung von
verjüngenden
Artenvielfalt

Pflege von stufigen Waldrändern
seltenen und sich schlecht
Baumarten zur Erhaltung der

Verzicht auf neue Erschliessungsanlagen/Mehrauf-
wand für alternative Verfahren (Seilkran, etc.)
Umsetzung des Zonenplanes Landschaft resp.
kommunaler Naturschutzgebiete im Wald
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Fortsetzu ng Pa uscha I leistu ngen

Schäden aller Art
Ertragsausfälle

Grundwasserschutz
gemäss kantonalem
Gewässerschutzgesetz

. Beschädigungen durch Dritte am Wald, an
Einrichtungen im Wald, Maschinen, etc.
(M i ndererträge Stammholz)

. Vandalismus

. ReduzierterHolzerlös(Nägel,Schnitzereien,
Munition, etc)

. Schäden an Jungwald (2.B. bei Feuerstellen)

. Beanspruchung von Waldboden für
Erholungseinrichtungen und Deponien (Rundballen,

. Erschwerter/begrenzter Maschineneinsatz/Parkier-
verbot für Maschinen

illegale Grünabfal ldepon ien)

. Mehraufwand in Wasserschutzzonen infolge
Spritzverbot; Mehraufwand für Entrindung
Nadelholz



Arboldswil. Lampenberg. Liedertswil. Oberdorf, Niederdorf und Titterten

Ingress

Die Bürgergemeinden Arboldswil, Lampenberg, Liedertswil, Oberdorf, Niederdorf und

Titterten gestützt auf § 34 des Kantonalen Waldgesetzes sowie auf § 34 Abs. I lit. c des

Gemeindegesetzes, vereinbaren :

Art. I Revierverband

rDie im Titel erwlihnten Verbandsmitglieder bilden einen waldrechtlichen Revierverband mit
dem Namen ,,Forstbetriebsverband Dottlenberg" in der Form eines Zweckverbandes mit
eigener Rechtspersönlichkeit gemäss § 34 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Gemeindegesetzes.

2Die Verbandsmitglieder statten den Revierverband mit einem Grundkapital von

CHF 350'000.00 aus. Dieses ist vollumfiinglich bar einzubringen; es kann mit vom

Revierverband übernommenen Mobilien verrechnet werden.

3Das Geschäftsjahr des Revierverbandes beginnt am 7.7. und endet am 30.6. des folgenden

Jahres.

aDer Revierverband unterliegt der Gesetzgebung über die Beschaffungen der öffentlichen

Hand.

Art.z Zweck und Ziel

lD"r Revierverband bezweckt die gemeinsame, fachgerechte, effektive und effiziente

Bewirtschaftung und Pflege der Wälder.

2Er erbringt im Rahmen von Leistungsaufträgen Arbeiten für die Verbandsmitglieder, flir die

zugehörigen Einwohnergemeinden und ftir Dritte.

3Die Verbandsmitglieder übertragen dem Revierverband jegliche die Pflege und Nutzung

ihres Waldes betreffenden Belange.

oDer Revierverband arbeitet gewinnorientiert nach den Kriterien der kaufmännischen

Rechnungsflihrung, er ist im weiteren folgenden Zielenverpflichtet:
a. einer klaren Trennung von strategischen und operativen Strukturen und Organen.

b, der Kostentransparenz und Kostenwahrheit für den Revierverband selbst und auch fi.ir die

angeschlossenen Verbandsmitglieder
c. attraktiver, langfristiger Arbeitgeber.

Art.2 b Die Verbandsmitglieder

rsie delegieren jegliche
finanziellen Befugnisse
Gesetzgebung zulässt.

hoheitlichen (gemäss Funktionendiagramm), operationellen und

und Verantwortlichkeiten an den Revierverband soweit es die



2Sie treten jegliche Beiträge und Entgeite von Bund, Kanton, Dritter, welche sie zur Pflege
und Bewirtschaftung ihrer Waldungen und zur Erftillung ihrer hoheitlichen Aufgaben erhalten

dem Revierverband ab.

3Sie erhalten die Revierkostenbudgets und -Abrechnungen, den Geschäftsbericht und den

Revi sionsb ericht des Revierforstbetrieb es zur Kenntni s.

l^,
"Sie partizipieren auf Basis eines Verteilschlüssels am Gewinn des Revierforstbetriebes.

'Sie können den Revierverband auf Basis von kostendeckenden Leistungsaufträgen mit
fubeiten, die über das jährliche Nutzungsprogramm (Holzschläge, Pflege, etc) hinausgehen,

beauftragen.

Art.3 Waldfläche

tDie dem Revierverband unterliegenden Waldflächen der Verbandsmitglieder sowie die

Gesamtwaldfläche im Hoheitsgebiet der das Forstrevier umfassenden Einwohnergemeinden

sind im Anhang 1 aufgeftihrt.

'Die Verbandsmitglieder übergeben ihre Waldflachen dem Revierverband gegen eine

jährliche Pacht zur Nutzung und Pflege. Die somit entstandene Waldfläche wird als Einheit

bewirtschaftet.

3Der über die gesamte Waldflache einheitlichePachtzins wird von den Verbandsmitgliedern

auf Antrag der Revierkommission jährlich genehmigt.

Art. 4 Revierverband und Forstbetrieb

lDer Revierverband fuhrt unter der Leitung des Revierforsters einen Revierforstbetrieb und

eine Revierverbandsverwaltung. Er bestimmt das Revierforstbetriebs- sowie das Ver-

waltungspersonal und ist für die Beschaffung und den Unterhalt der fi.ir den Betrieb

notwendigen Infrastruktur (Betriebsmittel, Mobilien und Immobilien) zuständig.

zBei Bedarf kann der Revierverband Fahrhabe, Werkzeuge und Maschinen der

Vertragsparteien übernehmen oder mieten und ebenso Immobilien mieten.

Art.5 Eigentum

'Die Wälder und ihre Erschliessungsanlagen bleiben im Eigentum der einzelnen

Verbandsmitglieder.

'Die übrige fur den Revierforstbetrieb nÖtige Infrastruktur

Revierverbandes oder wird von diesem angemietet

'Über die vom Revierverband von den Verbandsmitgliedern

Werkzeuge und Maschinen und ihre Bewertung im Zeitpunkt
voriiegenden Vertrags, wird ein Inventar gefuhrt'

steht im Eigentum des

übernommenen Fahrhabe,

der Rechtsgültigkeit des

2



Art. 6 Arbeiten

lDer Revierverband ist unter Benicksichtigung der Waldgesetzgebung zuständig fur alle im
Zusammenhang rnit der Waldpflege, Waldbewirtschaftung und Walderhaltung notwendigen
Arbeiten. Insbesondere sind dies:

a. Kultur- und Pflegearbeiten gemäss den genehmigten Pflegeprogrammen.
b. Die Ausfiihrung von Holzschlägen gemäss den genehmigten Nutzungsprogrammen soweit

die Arbeitskapazitat dies zulässt. Im Vordergrund stehen dabei Holzschläge, bei denen die
Schonung des verbleibenden Bestandes wichtig ist.

c. Der Holzverkauf.
d. Der Unterhalt des Wegnetzes (ohne Rückegassen) soweit dies auf die Holzerei

zunickzuführen ist. Wegsanierungen gehen gemäss Waldgesetz zLt Lasten der

Einwohnergemeinde.
e. Weitere Arbeiten bei Bedarf und vorhandener Arbeitskapazität.

'Die Vergabe von Arbeiten an Forstunternehmen durch die Verbandsmitglieder ist mit dem

Einverständnis des Betriebsleiters möglich.

3Der Revierforstbetrieb kann, sorryeit freie Kapazitäten bestehen, Arbeiten fur Dritte
ausfüken.

aDie Revierverbandsverwaltung ist fi:r die Administration im Revierverband zuständig.

Art. 7 Organisation der Revierkommission

1) Die Revierkommission ist die Versammlung der Gemeindedelegierten gemäss § 34 e

Absatz 1 des Gemeindegesetzes

2Die Revierkommission setzt sich aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter der

Exekutiven der Verbandsmitglieder zusammen. Sie konstituiert sich selbst. Eine

Neukonstituierung erfolgt zwingend nach den Gesamterneuerungswahlen der Gemeinderäte.

3Der Revierörster, der von Amtes wegen an den Revierkommissionssitzvngenteilnimmt, und

der Kreisforstingenieur haben beratende Stimme.

aDie Revierkommission trifft sich mindestens viermai im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung.

'Jedes Verbandsmitglied kann beim
au s sero rd entl i che Revi erko mmi s s i o n s s itzu ng

dem Antrag durchgefi.rhrt werden.

Vorsitzenden der Revierkommission eine

beantragen, sie muss innerhalb 2 Monaten nach

uüb.r die Revierkommissionssitzungen wird ein Protokoll gefi.ihrt. Protokollflihrerin oder

Protokoll flihrer i st ein Mitgli ed der Revierverb and sverwaltung.

'Die Einladung zu den Sitzungen und die Protokolle werden dem zuständigen

Kreisforstingenieur zugestellt.
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